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Wichtige Informationen zum 9. Schuljahr

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden erhalten Sie von uns einige Informationen zum 9. Schuljahr und dem damit verbundenen Schulabschluss.

1. Schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen

Um den Hauptschulabschluss zu erhalten, müssen Ihre Kinder je eine schriftliche Prüfung in Deutsch und Mathematik und eine mündliche Prüfung in einem Fach der eigenen Wahl (außer Deutsch und Mathematik) absolvieren. Die Leistungen werden mit einer Note bewertet.

Die Abschlussprüfungen haben zwei Funktionen:

a. Der Schulabschluss kann nur dann erreicht werden, wenn die Prüfungen mit mindestens „ausreichend“ und höchstens einmal „nicht ausreichend“ beurteilt werden.

b. Die Note der Abschlussprüfungen in Deutsch, Mathematik und einem dritten Fach der eigenen Wahl  fließt zu einem Drittel in die Jahresnote des Faches ein.

Termine der landesweit einheitlichen Prüfungen:
	· Deutsch:
	01. 06. 2007
	(Nachholtermin:
	12. 06. 2007)

	· Mathematik:
	05. 06. 2007
	(Nachholtermin:
	14. 06. 2007)

	· mündliche Prüfungen:
	25. 06. – 29. 06. 2007
	


2. Betriebspraktika und Praxistage
Im 9. Schuljahr absolvieren Ihre Kinder zwei Betriebspraktika und 5 Praxistage an den Berufsbildenden Schulen.
Termine:

	· 1. Praktikum:
	04. 09. – 15. 09. 2006

	· 2. Praktikum:
	16. 04. – 27. 04. 2007

	· Praxistage BBS:
	19. 03. – 23. 03. 2007


3. Kursunterricht in Englisch und Mathematik
In den Fächern Englisch und Mathematik wird zwischen A-Kurs und B-Kurs unterschieden. Der A-Kurs stellt erhöhte Leistungsanforderungen. Auf der Zeugniskonferenz zum Halbjahr wird neu über die Kurszuweisung entschieden. Ein Wechsel in beide Richtungen ist möglich.

4. Wahlpflichtunterricht
Die einstündigen Pflichtfächer Hauswirtschaft, Technik, Kunst, Musik, Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten entfallen in Stufe 9.

Dafür werden in den Bereichen „Arbeit-Wirtschaft-Technik“ und „Musisch-Kulturelle Bildung“ klassenübergreifende zweistündige Wahlpflichtkurse (WPK) gebildet. 
	· WPK Bereich I:
	Hauswirtschaft / Technisches Werken

	· WPK Bereich II:
	Kunst / Musik / Gestaltendes Werken / Textiles Gestalten / 

Darstellendes Spiel


Ihr Kind hat aus beiden Bereichen je einen Kurs gewählt, der über das ganze Schuljahr unterrichtet wird. Ein Kurswechsel ist nicht möglich. 

Der Unterricht in Hauswirtschaft besteht zu gleichen Teilen aus praktischem Unterricht und der Theorie – z.B. Ernährungslehre – in wöchentlichem Wechsel.
5. Schulbücher und andere Unterrichtsmaterialien
Leihbücher werden erst dann ausgegeben, wenn die Gebühr bezahlt ist. Für das Fach Mathematik wird ein geeigneter Schultaschenrechner benötigt. Billigrechner oder Handys werden nicht akzeptiert. 

Eine erfolgreiche Mitarbeit am Unterricht ist nur möglich, wenn Ihr Kind die notwendigen Unterrichtsmaterialien regelmäßig zur Schule mitbringt.

6. Schriftliche Arbeiten
Schriftliche Arbeiten sind jegliche zensierte Leistungsüberprüfungen wie Aufsätze, Referate, Tests, Facharbeiten usw. Die Arbeiten werden in der Schule aufbewahrt. Sie können nur dann mit nach Hause gegeben werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rückgabe umgehend erfolgt. Funktioniert dies nicht, wird die Mitgabe verweigert. Die Eltern können die arbeiten jederzeit in der Schule einsehen.

7. Rechtschreibung
1. Ab dem 01. 08. 2005 gilt die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung verbindlich. So gelten alte Regelungen (z.B. „daß“ mit „ß“ statt mit „ss“) als Fehler.

2.  Ab dem  01. 08. 2006 wird im Zeugnis keine gesonderte Note für „Rechtschreiben“ mehr ausgewiesen. Die Rechtschreibleistung fließt als Teilleistung in die Deutschnote ein.

8. Klassenfahrt – Abschlussfahrt
Die Klassenfahrten werden in den einzelnen Klassen unterschiedlich durchgeführt. Nähere Angaben erhalten Sie in getrennten Benachrichtigungen durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer.

Bezieher von Arbeitslosengeld II und sonstige Hilfebedürftige sollten auf jeden Fall rechtzeitig einen Antrag auf Übernahme der Kosten stellen. Eltern, die keine Sozialleistungen erhalten, jedoch Probleme mit der Finanzierung der Klassenfahrt haben, wenden sich bitte umgehend an die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer.
9. Weitere Informationen
Im Laufe des Schuljahres erhalten Sie weitere Informationen über geplante Unterrichtsvorhaben.

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte machen Sie Ihrem Kind deutlich bewusst, dass angesichts der vielen Neuerungen und der Terminenge ein Schulabschluss nur zu erreichen sein wird, wenn von Beginn an konsequent und ernsthaft gearbeitet wird. 

Wir werden uns bemühen, Sie und Ihr Kind nach besten Kräften zu unterstützen und wünschen für das kommende Schuljahr viel Erfolg.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Stufe 9
H. Endler (9a) – E. Iskra (9b) – J. Ihben (9c) – H. Lütkehus (9d)
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